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A BEGRÜNDUNG GEMÄSS § 5 (5) BauGB 
 
1. Erfordernis der Planung 
 
 Durch die Darstellung zusätzlicher Wohnbauflächen soll die Nachfra-

ge nach Bauflächen für den Eigenheimbau insbesondere für Familien 
mit Kindern befriedigt und die Eigentumsbildung unterstützt werden. 
Dabei wird die Nachfrage nach attraktiven Baugrundstücken vor-
nehmlich aus der jüngeren Generation der angestammten Bevölke-
rung gesehen. Gesucht werden vornehmlich ruhig gelegene hochwer-
tige Einfamilienhausgrundstücke, die ortskernnah liegen und gut an-
gebunden sind. Eine entsprechende Nachfrage wird durch das Wohn-
raumförderungsprogramm des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW 2014 - 2017 bestä-
tigt, das sowohl für das Bedarfsniveau ‚Mietwohnungen‘ als auch für 
das Bedarfsniveau ‚Eigentum‘ für Übach-Palenberg im Gegensatz 
zum Beispiel zu Alsdorf oder Geilenkirchen einen überdurchschnittli-
chen Bedarf sieht. Von besonderem öffentlichem Interesse der Stadt 
Übach-Palenberg ist es, durch die Verhinderung der Abwanderung 
jüngerer Menschen und durch Zuzug neuer Einwohner aus dem Um-
land mittel- bis langfristig die Auslastung der vorhandenen Infrastruk-
tur sicherzustellen.  
 
Zur Deckung dieses Bedarfs sollen am südlichen Rand von Übach 
Wohnbauflächen insbesondere für Familien entwickelt werden. Damit 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass heute vorhandene 
Baugebiete innerhalb der Stadt Übach-Palenberg zu einem hohen 
Prozentsatz bebaut sind. 
 
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken insbesondere 
für junge Familien sollen innerhalb des 44. Änderungsbereiches des 
FNP entsprechende Grundstücksmengen und -größen zur Verfügung 
gestellt werden. Aus der kurz- bis mittelfristig angenommenen Nach-
fragesituation ergibt sich die hier vorliegende Größe des Änderungs-
bereiches. Die hohe Nachfrage kann durch zur Verfügung stehende 
Innenentwicklungspotentiale und Nachverdichtungsmöglichkeiten 
nicht befriedigt werden, zumal die dort vorhandenen Möglichkeiten 
nicht den heutigen Wohnbedürfnissen nach einer Einfamilienhausbe-
bauung mit Garten entsprechen. Somit kommt zur Bereitstellung der 
notwendigen Grundstücksanzahl nur eine Flächenneuinanspruch-
nahme in Frage.   
 
Für eine Neuinanspruchnahme stehen jedoch entsprechend den An-
forderungen der Kommune lediglich Flächen zur Verfügung, die in 
günstiger Entfernung zum Ortszentrum Übach und zu sozialen Infra-
struktureinrichtungen liegen, die verkehrstechnisch gut angebunden 
sind und die landschaftsökologisch einen geringen Eingriff in den Na-
turhaushalt verursachen. Unter den vorgenannten Aspekten bieten 
sich neben dem Bereich der 44. FNP-Änderung lediglich der Bereich 
‚Rimburger Acker‘ südwestlich des Schulzentrums und der Bereich 
‚Hellebott‘ nördlich der L 225 an. Die zur Verfügung stehenden Flä-
chen werden im Folgenden gegenübergestellt. 
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A. Fläche Beyelsfeld 
 
Die Fläche ist innerhalb des Regionalplanes als Allgemeiner Sied-
lungsbereich dargestellt; keine Wohnbauflächendarstellung im FNP; 
sehr günstige Entfernung zum Ortszentrum (ca. 600 m); gute Anbin-
dung an das übergeordnete Straßennetz mit guter Lage zum Ober-
zentrum Aachen; ungünstige Lage zum DB-Haltepunkt; Beeinträchti-
gung durch Sportplatzemissionen; städtebaulich sinnvolle Arrondie-
rung des südlichen Ortsrandes von Übach; geringer landschaftsöko-
logischer Eingriff in den Naturhaushalt. 

 
B. Fläche Rimburger Acker 

 
 Die Fläche ist innerhalb des Regionalplanes als Allgemeiner Sied-

lungsbereich dargestellt; keine Wohnbauflächendarstellung im FNP; 
günstige Entfernung zum Ortszentrum (ca. 800 m); mittelmäßige An-
bindung an das übergeordnete Straßennetz mit mittelmäßiger Lage 
zum Oberzentrum Aachen; günstige Lage zum DB-Haltepunkt; Beein-
trächtigung durch Parkplatzlärm des Schulzentrums; die heutige 
Ortsstruktur mit zwei Zentren wird zusätzlich nivelliert; geringer land-
schaftsökologischer Eingriff in den Naturhaushalt. 

 
C. Fläche Hellebott 

 
Die Fläche ist innerhalb des Regionalplanes als Waldbereich mit der 
Freiraumfunktion ‚Schutz der Natur‘ und ‚Regionale Grünzüge‘ darge-
stellt; Wohnbauflächendarstellung innerhalb des Flächennutzungs-
planes; extrem günstige Entfernung zum Ortszentrum (ca. 200 m); 
gute Anbindung an das übergeordnete Straßennetz mit ungünstiger 
Lage zum Oberzentrum Aachen; ungünstige Lage zum DB-
Haltepunkt; erhebliche Beeinträchtigung durch den Straßenverkehrs-
lärm der L 225; städtebaulich sinnvolle Arrondierung des nördlichen 
Ortsrandes von Übach; erheblicher Erschließungsaufwand durch to-
pographisch bewegte Lage; hoher landschaftsökologischer Eingriff in 
den Naturhaushalt mit hohem externen Ausgleichsbedarf. 
 
Die städtebaulichen Kriterien sprechen mehrheitlich für eine Inan-
spruchnahme der Fläche A ‚Beyelsfeld‘. Unabhängig von einer städ-
tebaulichen Bewertung stehen die Flächen B und C dem Grund-
stücksmarkt nicht zur Verfügung, weil bisherige Grundstücksverhand-
lungen nicht erfolgsversprechend verliefen. Somit ist der Bereich A 
die einzige zur Verfügung stehende Fläche, die kurz- bis mittelfristig 
zur Befriedigung der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken zu 
Wohnbauflächen entwickelt werden kann. 
 
Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine entsprechende 
Entwicklung zu schaffen, soll die 44. Flächennutzungsplanänderung 
durchgeführt werden. Damit wird der notwendige Bedarf an Wohn-
bauflächen geschaffen und  am südlichen Ortsrand von Übach eine 
nachhaltige und geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleistet.  
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2. Lage und Größe des Änderungsbereiches 
 
 Der Bereich der 44. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt am 

südlichen Rand der Ortslage Übach südlich der Bestandsbebauung 
an der Conneallee. Die nördliche Grenze wird entlang der bestehen-
den Grundstücke an der Conneallee in gerader Linie Richtung Osten 
bis zur Bestandsbebauung an der Thornstraße verlängert. Die heute 
südlichste Bebauung an der Rölkenstraße wird in den Änderungsbe-
reich einbezogen, obwohl dieser Bereich im heutigen Flächennut-
zungsplan bereits als Wohnbaufläche dargestellt wird. Im Osten ver-
läuft die Grenze entlang der westlichen Grenze der bisher unbebau-
ten Grundstücke an der Thornstraße. Die südliche Grenze des Ände-
rungsbereiches orientiert sich vorrangig an vorhandenen Wirt-
schaftswegen und Flurstücksgrenzen. Im Westen grenzt der Ände-
rungsbereich an die heute vorhandenen Sport- und Tennisanlagen. 

 
 Die Flächen werden heute vorrangig ackerbaulich genutzt. Lediglich 

im Norden des Änderungsbereiches befinden sich Kleingartenflächen 
und rückwärtige Gartenanteile, die eine reichhaltige Gehölzstruktur 
aufweisen. Der Bereich zwischen Rölkenstraße und Thornstraße wird 
ebenfalls durch strukturreiche Wiesen- und Gartenflächen geprägt. 
Die südlich angrenzenden Flurstücke werden als Weidefläche ge-
nutzt. 

 
 Der Änderungsbereich weist insgesamt eine gleichmäßige geringe 

Neigung auf. Das Gelände neigt sich im östlichen Teilbereich zu-
nächst Richtung Norden, um dann ab südlicher Verlängerung der 
Adolfstraße im westlichen Teilbereich in Richtung Westen zu fallen. 
Die Geländeneigung resultiert insgesamt aus den Ausläufern der 
westlich der Sportanlage gelegenen Tallage des Übachs. Die Ge-
samtgröße des Änderungsbereiches beträgt ca. 12,78 ha. 

 
3. Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 
 
3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Regi-
on Aachen, stellt in seiner genehmigten Fassung vom 17.06.2003 
das Plangebiet als ‚Allgemeinen Siedlungsbereich ASB‘ dar. 

 
Mit Schreiben vom 20.05.2014 bestätigte die Bezirksregierung Köln, 
dass die Bauleitplanung der Stadt Übach-Palenberg im Bereich 
Beyelsfeld an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung ange-
passt ist. 
 

3.2 Landschaftsplan und Schutzgebiete 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten des Landschafts-
planes I/2 Teverener Heide. Der Landschaftsplan formuliert für den 
betroffenen Bereich das Entwicklungsziel 2 ‚Anreicherung mit glie-
dernden und belebenden Elementen‘. 
 
Innerhalb des Bereiches der 44. Flächennutzungsplanänderung lie-
gen keine Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder EU-
Vogelschutzgebiete. 
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4. Darstellung im heutigen Flächennutzungsplan 
 
 Der heute gültige Flächennutzungsplan der Stadt Übach-Palenberg 

stellt den Bereich der 44. Flächennutzungsplanänderung im westli-
chen Bereich als Grünflächen mit der Zweckbestimmung ‚Sport- und 
Erholungszentrum‘ dar. Diese Flächen umfassen ca. 3,77 ha und 
somit 29,5 % der Flächennutzungsplanänderung. Der sonstige Be-
reich wird heute als ‚Flächen für die Landwirtschaft‘ dargestellt. Die 
Fläche beträgt ca. 9,01 ha, der Flächenanteil 70,5 %. Im mittleren 
Abschnitt wird der Änderungsbereich von einer Nord-Süd verlaufen-
den 10 kV-Leitung gequert. Die einzubeziehenden Grünflächen mit 
der Zweckbestimmung ‚Sport- und Erholungszentrum‘ werden diago-
nal von einer Richtfunkstrecke mit einem Schutzabstand von jeweils 
100 m pro Seite gequert. 

 
5. Ziele der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
 Zur Vorbereitung von Bebauungsplänen für Allgemeine Wohngebiete, 

die aus der hohen Nachfrage nach Baugrundstücken insbesondere 
für Einzelhäuser resultieren und zur Sicherstellung einer geordneten 
und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung sollen unter Berück-
sichtigung der Belange des Umweltschutzes im Bereich der 44. Än-
derung des Flächennutzungsplanes der Stadt Übach-Palenberg zu-
künftig folgende Nutzungen dargestellt werden: 

 
 Darstellung von Wohnbauflächen (W) im gesamten Bereich der 

Änderung 
 

Die im bestehenden FNP nachrichtlich dargestellte 10 kV Leitung 
wird nicht in den Änderungsbereich übernommen. 
 
Die gekennzeichnete Richtfunkstrecke wird wie im bestehenden Flä-
chennutzungsplan nachrichtlich dargestellt. 

 
6. Erschließung 
 
 Der Bereich der 44. Flächennutzungsplanänderung soll im Bereich 

der heute vorhandenen Wirtschaftswege in Verlängerung der Straße 
‚Am Connefeld‘, der Adolfstraße und der Rölkenstraße und über den 
am westlichen Rand des Änderungsbereiches gelegenen Weg an die 
Conneallee und damit an das übergeordnete Straßennetz angebun-
den werden. Bei Bebauung des Abschnittes östlich der Verlängerung 
der Adolfstraße soll der Änderungsbereich zusätzlich an die Frie-
densstraße östlich des Änderungsbereiches angeknüpft werden, um 
die Verbindung zum Oberzentrum Aachen zu optimieren und um das 
Hauptverkehrsaufkommen unmittelbar Richtung B 221 ableiten zu 
können. Gemäß Bebauungsplan Nr. 114 wird das Straßennetz in den 
ersten Bauabschnitten so konzipiert, dass ab diesem Zeitpunkt die 
West-Ostachse in Verlängerung der Friedensstraße die Hauptver-
kehrslast übernehmen kann. 

 Über einzelne Fuß- und Radwege soll der Änderungsbereich in das 
vorhandene Wege- und Wirtschaftswegenetz integriert werden. 
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 Der im Regionalplan vorgesehene Verlauf der L 240 wurde im heuti-
gen Flächennutzungsplan als außerörtliche Hauptverkehrsstraße 
übernommen. Da der Rat der Stadt Übach-Palenberg beschlossen 
hat, diese Trasse nicht weiterzuverfolgen, wird eine Anknüpfung des 
Plangebietes an diese Straßenführung nicht in Erwägung gezogen. 

 
 Innerhalb der 44. Änderung des Flächennutzungsplanes werden kei-

ne Verkehrsflächen dargestellt. 
 
7. Umweltschützende Belange 
 
7.1 Lärmschutz 
 
 Aufgrund der heranrückenden Wohnbebauung sind zum Schutz vor 

den vom Sportplatz ausgehenden Lärmemissionen aktive Schall-
schutzmaßnahmen unmittelbar an der Grenze zum Sportplatz inner-
halb des Änderungsbereiches vorzusehen. Die Lärmimmissionen 
werden im Rahmen des parallel laufenden Verfahrens zum Bebau-
ungsplan Nr. 114 auf der Grundlage der Sportanlagenlärmschutzver-
ordnung begutachtet. Innerhalb des Bebauungsplanes soll als Folge 
ein Lärmschutzwall mit einer Höhe von mindestens ca. 6,00 m über 
dem Sportplatzniveau festgesetzt werden. 

 
7.2 Boden- und Wasserschutz 
 
 Gemäß der digitalen Bodenkarte des Geologischen Dienstes NRW, 

Krefeld herrschen innerhalb des Änderungsbereiches typische Para-
braunerden mit schluffigem Lehm über lehmigem Schluff und Löß 
vor. Lediglich der südwestliche Teilbereich der 44. FNP-Änderung 
wird von einem Ausläufer des typischen Kolluvium mit lehmigem 
Schluff über Kies oder Sand gequert. Da es sich hier um den Tief-
punkt des Änderungsbereiches handelt, ist dieser Standort für die An-
lage eines Sickerbeckens prädestiniert. Damit würde auch der Forde-
rung des § 51a Landeswassergesetz entsprochen, dass das Nieder-
schlagswasser von Grundstücken, die erstmals bebaut werden, vor 
Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzu-
leiten ist. Die an dieser Stelle im Bebauungsplan Nr. 114 festgesetzte 
öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung ‚Sickerbecken‘ wird 
derart dimensioniert, dass auch die Niederschlagswässer des nach-
folgenden Bebauungsplanes hier eingeleitet werden können. 

 
 Die Bodenfunktionen innerhalb des Änderungsbereiches wurden bis-

her anthropogen verändert und durch bewirtschaftungsbedingte 
Maßnahmen überprägt. Damit ist auch die Bedeutung der Fläche für 
die Grundwasserneubildung aufgrund der heutigen intensiven land-
wirtschaftlichen Nutzung eingeschränkt. Durch die zukünftige Versie-
gelung wird die Bodenfunktion als Speicher, Filter und Puffer des 
Niederschlagswassers eingeschränkt. Diese Einschränkung wird 
dadurch gemindert, dass das Oberflächenwasser gesammelt und 
zentralen Sickerbecken zugeführt werden soll. 
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7.3 Bodendenkmalschutz 
 
 Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft zur südlich gelegenen 

römischen ‚Via Belgica‘ ist es nicht ausgeschlossen, dass innerhalb 
des Änderungsbereiches entsprechende Bodenfunde gemacht wer-
den. Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 114 wurde eine Begehung 
durchgeführt, die keine Anzeichen für archäologische Fundplätze er-
bracht hat.  

 Innerhalb des Flächennutzungsplanes und in den nachgeordneten 
Bebauungsplänen werden die ausführenden Baufirmen verpflichtet, 
auftretende archäologische Bodenfunde oder Zeugnisse tierischen 
und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit unverzüglich zu 
melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu 
erhalten. Die Weisungen des Rheinischen Amtes für Bodendenkmal-
pflege für den Fortgang der Arbeit sind unbedingt abzuwarten. 

 Belange des Bodendenkmalschutzes wurden bereits insofern berück-
sichtigt, dass der Änderungsbereich im südwestlichen Abschnitt von 
der ‚Via Belgica‘ abrückt. Im östlichen Bereich ist ein weiteres Abrü-
cken ausgeschlossen, weil ansonsten eine unmittelbare Anbindung 
an die Friedensstraße nicht erfolgen kann. Hier soll jedoch im Rah-
men des zukünftigen Bebauungsplanverfahrens eine frühzeitige Ab-
stimmung der Planung mit dem Rheinischen Amt für Bodendenkmal-
pflege vorgenommen werden. Da im Flächennutzungsplan keine Ver-
kehrsflächen dargestellt werden, besteht mit Beschluss der 44. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes keine Bindung bezüglich zukünfti-
ger Straßenverläufe. 

 
7.4 Sonstige Belange des Umweltschutzes 
 
 Für alle Belange des Umweltschutzes wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 

eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheb-
lichen Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter auf der 
Ebene des Flächennutzungsplanes ermittelt werden. In einer Stel-
lungnahme zum Artenschutz, Büro Schollmeyer, Januar 2015 Gei-
lenkirchen wurde geprüft, ob durch die FNP-Änderung eine direkte 
Betroffenheit planungsrelevanter Arten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu erwarten ist. Die Änderung des Flächennutzungs-
planes und die nachfolgende Aufstellung von Bebauungsplänen kön-
nen artenschutzrechtlich als zulässig angesehen werden, wenn prä-
ventive Maßnahmen im zeitlichen Zusammenhang mit der tatsächli-
chen Bebauung berücksichtigt werden.  

 Die Umweltauswirkungen werden in einem Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet, der dann Bestandteil dieser Begründung wird. Für 
den Umweltbericht werden die Stellungnahmen und Anregungen der 
umweltrelevanten Behörden und Träger öffentlicher Belange ausge-
wertet, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingehen. 

 
8. Kennzeichnungen und sonstige Hinweise 
 
 Da der Bereich der 44. Änderung des Flächennutzungsplanes inner-

halb der Berechtsame Carolus Magnus Steinkohle liegt, wird er ge-
mäß § 5 (3) Nr. 2 BauGB als Bereich gekennzeichnet, unter dem der 
Bergbau umgeht. 

 
 Innerhalb der Flächennutzungsplanänderung wird darauf hingewie-

sen, dass der Änderungsbereich in der Erdbebenzone 3 gemäß DIN 
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4149 liegt. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass das Gebiet 
im Bereich möglicher Einwirkungen infolge der Absenkung des 
Grundwasserspiegels beim Abbau von Braunkohle liegt.  
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B UMWELTBERICHT 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele 
 
 Angaben zum Standort 
 
 Der Bereich der 44. Änderung des Flächennutzungsplanes liegt am 

südlichen Rand der Ortslage Übach südlich der Bestandsbebauung 
an der Conneallee. Die nördliche Grenze wird entlang der beste-
henden Grundstücke an der Conneallee in gerader Linie Richtung 
Osten bis zur Bestandsbebauung an der Thornstraße verlängert. Im 
Osten verläuft die Grenze entlang der westlichen Grenze der bisher 
unbebauten Grundstücke an der Thornstraße. Die südliche Grenze 
des Änderungsbereiches orientiert sich an vorhandenen Wirt-
schaftswegen und Flurstücksgrenzen. Im Westen grenzt der Ände-
rungsbereich an die heute vorhandenen Sport- und Tennisanlagen. 

 Die Gesamtgröße des Änderungsbereiches beträgt ca. 12,78 ha. 
 
 Wichtigste Ziele 
 
 Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Nachfrage 

nach Bauflächen insbesondere für den Einfamilienhausbau befrie-
digt und die Eigentumsbildung unterstützt werden. Von besonderem 
öffentlichem Interesse der Stadt Übach-Palenberg ist es, durch die 
Verhinderung der Abwanderung jüngerer Menschen und durch Zu-
zug neuer Einwohner aus dem Umland mittel- bis langfristig die 
Auslastung der vorhandenen Infrastruktur sicherzustellen. 

 
 Der heute gültige Flächennutzungsplan stellt den Bereich der 44. 

Flächennutzungsplanänderung im westlichen Bereich als Grünflä-
chen mit der Zweckbestimmung ‚Sport- und Erholungszentrum‘ dar. 
Diese Fläche umfasst ca. 29,5 % der Flächennutzungsplanände-
rung. Der sonstige Bereich wird heute als ‚Flächen für die Landwirt-
schaft‘ dargestellt. 

 
 Bedarf an Grund und Boden 
 
 Der Änderungsbereich umfasst eine Fläche von 12,78 ha. Die    

voraussichtlichen Bodenversiegelungen durch Gebäude und Ver-
kehrsflächen werden unter Hochrechnung der voraussichtlichen 
städtebaulichen Kennwerte des Bebauungsplanes Nr. 114 ca.    
5,98 ha betragen. 

 
 Inhalt und Beschreibung der Darstellungen 
 
 Als Art der baulichen Nutzung wird innerhalb des gesamten Ände-

rungsbereiches ‚Wohnbauflächen‘ dargestellt. Durch die Änderung 
können unter Zugrundelegung der geplanten Dichte des Bebau-
ungsplanes Nr. 114 ca. 190 Grundstücke für Einzel- und Doppel-
haushälften und ca. 35 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entste-
hen. 

 
 
 



Stadt Übach-Palenberg    44. Änderung des FNP Begründung 
  
 

 
11 

1.2 Umweltschutzziele 
 
 Fachgesetze 
 
  Aufgrund der Planung ist ein Eingriff in Natur und Landschaft zu 

erwarten. Die Vermeidung und der Ausgleich sind nach § 1a Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Abwägung zu berücksichtigen. Zu-
dem sind die im § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Belange des 
Umweltschutzes in der Abwägung zu berücksichtigen. Gemäß § 1a 
Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegangen 
werden. 

 
 Fachplanungen 
 
 Die Fläche liegt innerhalb des Geltungsbereiches des Landschafts-

planes I / 2 Teverener Heide außerhalb von Schutzgebieten. Der 
Landschaftsplan formuliert für den Geltungsbereich außerhalb der 
Grünflächen mit der Zweckbestimmung ‚Sport- und Erholungszent-
rum‘ das Entwicklungsziel 2 ‚Anreicherung mit gliedernden und be-
lebenden Elementen‘. 

 
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 
2.1  Bestandsaufnahme 
 
 Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im heuti-

gen Zustand werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezo-
gen dargestellt, um die eventuelle Empfindlichkeit von Umwelt-
merkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise 
auf ihre Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überlegungen 
zu geben. 

 Die mit der Planung verbundenen Umweltveränderungen und           
-auswirkungen werden herausgestellt, um daraus Maßnahmen zur 
Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich negativer 
Umweltauswirkungen abzuleiten. 

 
2.1.1 Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung ins-

gesamt 
 
 Situationsbeschreibung 
 
 Die durch die 44. Änderung des Flächennutzungsplanes bean-

spruchte Fläche am südlichen Rand der Ortslage Übach hat auf-
grund der heutigen vorrangig ackerbaulichen Nutzung keine hohe 
Bedeutung für die angrenzende Bevölkerung. Lediglich im Norden 
des Änderungsbereiches befinden sich Kleingartenflächen und 
rückwärtige Gartenanteile, die eine reichhaltige Gehölzstruktur auf-
weisen. Der Bereich zwischen Rölkenstraße und Thornstraße wird 
ebenfalls durch strukturreiche Wiesen- und Gartenflächen geprägt. 

 
 Die Anwohner insbesondere der Conneallee nördlich des Ände-

rungsbereiches genießen heute einen freien Blick in die offene Feld-
flur. Die Grundstücke sind jedoch aufgrund der Nachbarschaft zu 
landwirtschaftlich genutzten Flächen und daraus resultierenden Im-
missionen wie Gerüche und Lärm landwirtschaftlicher Maschinen 
vorbelastet. 
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 Im östlichen Teil des Änderungsbereiches an der Rölkenstraße un-
mittelbar südlich der Bestandsbebauung befindet sich ein landwirt-
schaftlicher Betrieb, der jedoch keine Viehwirtschaft betreibt. Somit 
liegen keine Geruchsimmissionen vor. Durch landwirtschaftliche 
Maschinen und Gerätschaften sowie erforderliche Gebläse sind je-
doch Lärm- und Staubemissionen zu erwarten. Der Änderungsbe-
reich und die nördlich angrenzende Bebauung an der Conneallee 
befinden sich im Bereich der Sportlärmzone der Sportvereine VfR 
Übach-Palenberg und TC Blau-Rot im VfR Übach-Palenberg. 

 
 Der Änderungsbereich liegt im Einflussbereich des NATO-

Flughafens Teveren. Deshalb ist mit Lärm- und Abgasemissionen 
durch den militärischen Flugbetrieb zu rechnen. 

 
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
 Durch die Änderung im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung 

wird Familien ein hochwertiges Wohnen in einem attraktiven Woh-
numfeld geboten, das der Regeneration der zukünftigen Bewohner 
dient. Voraussetzung für gesundes Wohnen ist, dass die Immissi-
onsrichtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung zum Schutz 
gegen Lärm des Sportplatzes eingehalten werden. Deswegen wer-
den innerhalb des Bebauungsplanes Nr. 114 entsprechende aktive 
und passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Durch die Pla-
nung wird sich das heutige Landschaftsbild am Ortsrand ändern und 
die Bebauung in den Vordergrund treten. Bestehende Naherho-
lungsfunktionen werden durch die Anknüpfung an das vorhandene 
Wegenetz aufrechterhalten. 

 
 Die Vorbelastung der Bestandsbebauung durch Immissionen aus 

der landwirtschaftlichen Nutzung wird sich aufgrund der Nutzungs-
änderung verbessern. Für die zukünftige Bebauung ist am nördli-
chen Rand des Plangebietes eine entsprechende Belastung anzu-
nehmen. 

 
 Die Einwirkungen auf das Schutzgut Mensch sind insgesamt im 

Ergebnis nicht als erheblich zu betrachten. 
 
2.1.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt 
 
  
 Situationsbeschreibung 
 
 Der Änderungsbereich wird heute vorrangig ackerbaulich genutzt. 

Im Norden angrenzend an die Bestandsgrundstücke an der Conne-
allee befinden sich Gartenflächen mit Gehölzstrukturen, die der 
Fauna Lebensraum bieten könnten. Der Bereich zwischen Rölken-
straße und Thornstraße weist ebenfalls strukturreiche Wiesen- und 
Gartenflächen auf. 

 
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
 Durch die Darstellung von Wohnbauflächen werden Eingriffe in den 

heutigen Naturhaushalt ermöglicht. Die detaillierte Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung wird im Rahmen der landschaftspflegeri-
schen Fachbeiträge zu den nachgeordneten Bebauungsplänen vor-
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genommen. Das Vorkommen schützenswerter relevanter Arten im 
Sinne des BNatSchG wird im Rahmen von Artenschutzvorprüfun-
gen für die einzelnen Bebauungspläne untersucht. In einer Stel-
lungnahme zum Artenschutz auf der Ebene der Flächennutzungs-
planung durch das Büro Schollmeyer, Januar 2015 Geilenkirchen 
wurde vorab geprüft, ob durch die FNP-Änderung eine direkte Be-
troffenheit planungsrelevanter Arten im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes zu erwarten ist. Die 44. Änderung des Flächennut-
zungsplanes und die nachfolgende Aufstellung von Bebauungsplä-
nen können artenschutzrechtlich als zulässig angesehen werden, 
wenn präventive Maßnahmen im zeitlichen Zusammenhang mit der 
tatsächlichen Bebauung berücksichtigt werden. 

 
2.1.3 Schutzgüter Boden und Wasser 
 
 Situationsbeschreibung 
 
 Die Bodenfunktionen innerhalb des Änderungsbereiches wurden auf 

den ackerbaulich genutzten Flächen anthropogen verändert und 
durch bewirtschaftungsbedingte Maßnahmen überprägt. Die Bedeu-
tung der Fläche für die Grundwasserneubildung ist aufgrund der in-
tensiven landwirtschaftlichen Nutzung eingeschränkt. 

 
 Gemäß der digitalen Bodenkarte des Geologischen Dienstes NRW, 

Krefeld herrschen innerhalb des Änderungsbereiches typische Pa-
rabraunerden mit schluffigem Lehm über lehmigem Schluff und Löß 
vor. Lediglich der südwestliche Teilbereich der 44. FNP-Änderung 
wird von einem Ausläufer des typischen Kolluvium mit lehmigem 
Schluff über Kies oder Sand gequert. Da es sich hier um den Tief-
punkt des Änderungsbereiches handelt, ist dieser Standort für die 
Anlage eines Sickerbeckens prädestiniert. 

 
 Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Grundwasserabsen-

kung für den Rheinischen Braunkohletagebau. Nach Beendigung 
der Sümpfungsmaßnahmen ist ein Wiederanstieg des Grundwas-
sers zu erwarten. 

  
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
 Aufgrund der heute nicht vorhandenen Versiegelung besteht eine 

hohe Empfindlichkeit gegenüber einer Überbauung und einer Redu-
zierung der Oberflächenversickerung. Durch die zukünftige Versie-
gelung wird die Bodenfunktion als Speicher, Filter und Puffer des 
Niederschlagswassers eingeschränkt. Diese Einschränkung soll  
dadurch gemindert werden, indem das Oberflächenwasser gesam-
melt und zentralen Sickerbecken zugeführt wird. 

 
 Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 114 wird an der Stelle des 

Tiefpunktes des Änderungsbereiches eine öffentliche Grünfläche 
mit der Zweckbestimmung ‚Sickerbecken‘ festgesetzt. Das Sicker-
becken soll derart dimensioniert werden, dass auch die unbelaste-
ten Niederschlagswässer des nachfolgenden Bebauungsplanes hier 
eingeleitet werden können. Insgesamt werden die Volumina und die 
Versickerungsleistungen der Becken derart ausgelegt, dass sie für 
den Lastfall des hundertjährlichen Regenereignisses ausreichend 
sind. 
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2.1.4 Schutzgüter Luft und Klima 
 
 Situationsbeschreibung 
 
 Aufgrund der heute vorwiegenden ackerbaulichen Nutzung ist der 

Geltungsbereich der 44. Flächennutzungsplanänderung durch ein 
Freilandklima mit einem Potential für die Kaltluftbildung gekenn-
zeichnet. Aufgrund der Hauptwindrichtung aus West/Südwest 
kommt dem Bereich eine Bedeutung als Austauschgebiet zu, die je-
doch aufgrund der geringen topographischen Unterschiede nur als 
gering einzustufen ist. 

  
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
 Innerhalb des Geltungsbereiches der Flächennutzungsplanände-

rung sind lediglich Gebäude geringer Höhe in geringer Dichte vor-
gesehen. Somit sind durch die Änderung keine erheblichen Auswir-
kungen auf das Mikroklima und die Luftbewegungen zu erwarten. 

 
2.1.5 Schutzgut Landschaft 
 
 Situationsbeschreibung 
 
 Der heutige Ortsrand wird durch die gradlinige Bestandsbebauung 

an der Conneallee, die Hofanlage an der Rölkenstraße und die vor-
gelagerten Hausgärten geprägt. Die Sportanlagen werden durch ei-
ne dichte Gehölzreihe zum Landschaftsraum abgegrenzt. Der 
Landschaftsraum wird durch den gradlinigen Verlauf der ‚Via Belgi-
ca‘, die teilweise von kleinkronigen Bäumen begleitet wird und der 
Halde Merkstein geprägt, die in gerader Verlängerung der nördli-
chen Adolfstraße liegt. Zwischen dem westlichen Bereich der Ände-
rung und der ‚Via Belgica‘ befindet sich eine markante Geländeauf-
schüttung mit großkronigem Baumbestand. Der Änderungsbereich 
selbst wird vorrangig durch ausgeräumte Ackerflächen bestimmt. 

 
 Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
 Die Lage der südlichen Abgrenzung des Änderungsbereiches resul-

tiert u.a. aus einer weitestgehenden Distanz zur ‚Via Belgica‘ und zu 
der baumbestandenen Anschüttung südwestlich des Änderungsbe-
reiches.  

 
 Die durch die Flächennutzungsplanänderung ermöglichte Bebauung 

wird zu einer Verschiebung des Ortsrandes und damit zu einer Än-
derung des Landschaftsbildes führen. Diese Änderung wird jedoch 
keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft ver-
ursachen. 

 
2.1.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  
 

Belange des Bodendenkmalschutzes wurden bereits insofern be-
rücksichtigt, dass der Änderungsbereich im südwestlichen Abschnitt 
erheblich von der ‚Via Belgica‘ abrückt. Im östlichen Bereich ist ein 
weiteres Abrücken nicht möglich, weil ansonsten keine unmittelbare 
Anbindung an die Friedensstraße erfolgen kann. Aufgrund der 
Nachbarschaft zur ‚Via Belgica‘ ist nicht ausgeschlossen, dass in-
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nerhalb des Änderungsbereiches entsprechende Bodenfunde ge-
macht werden. Im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 114 wurde be-
reits eine Begehung durchgeführt, die keine Anzeichen für archäo-
logische Fundplätze erbracht hat. Die weiteren archäologischen 
Grunderfassungen erfolgen im Rahmen der weiteren Bebauungs-
planverfahren. Bezüglich der zukünftigen Anbindung an die Frie-
densstraße soll eine frühzeitige Abstimmung mit dem Rheinischen 
Amt für Bodendenkmalpflege erfolgen. Durch die 44. Flächennut-
zungsplanänderung werden keine zukünftigen Straßenverläufe vor-
gegeben. 
Innerhalb des Flächennutzungsplanes wird darauf hingewiesen, 
dass auftretende archäologische Bodenfunde oder Zeugnisse tieri-
schen und pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit unver-
züglich zu melden sind. 
 

2.1.7 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschut-
zes 

 
 Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter 

beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Die aus 
methodischen Gründen schutzgutbezogene Vorgehensweise der 
Untersuchung betrifft ein stark vernetztes komplexes Wirkungsgefü-
ge. Wechselwirkungen, die über die bereits bei den einzelnen 
Schutzgütern berücksichtigten Funktionszusammenhänge hinaus-
gehen, ergeben sich nicht.  

 
2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 
 
 Die 44. Änderung des Flächennutzungsplanes führt zu den vorge-

nannten Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. Die Beibehal-
tung der heutigen Flächennutzungsplandarstellung hätte die lang-
fristige Erhaltung der heutigen Nutzungen zur Folge. Des Weiteren 
würde weiterhin die Möglichkeit bestehen, die Sportanlage zu erwei-
tern. Daraus würde jedoch aufgrund der bestehenden Nachfrage 
nach Bauland eine anderweitige, voraussichtlich ungünstigere Lage 
von Wohnbauflächen entstehen, die eventuell größere Auswirkun-
gen auf den Naturhaushalt hätte und weniger zentral liegen würde.  

 
2.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

nachteiliger Auswirkungen 
 
 Die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in der 
Abwägung zu berücksichtigen. Im Besonderen sind auf der Grund-
lage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 
3 BauGB in Verbindung mit   § 14 Abs. 1 BNatSchG auch die Ver-
meidung und der Ausgleich voraussichtlicher erheblicher Beein-
trächtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushaltes zu beurteilen.  

 Einzelne Maßnahmen im Rahmen der nachgeordneten Bebauungs-
pläne zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Umweltauswirkungen werden nachfolgend konkretisiert. 

 Zur Schaffung einer hohen Wohnqualität soll eine geringe Bebau-
ungsdichte und eine offene Bauweise vorrangig für Einzelhäuser 
festgesetzt werden. Zur Reduzierung der Versiegelung sollen die 
Verkehrsflächen auf das verkehrstechnisch notwendige Maß redu-



Stadt Übach-Palenberg    44. Änderung des FNP Begründung 
  
 

 
16 

ziert werden. Durch die Festsetzung einer geringen Grundflächen-
zahl und einer offenen Bauweise wird ebenfalls die Versiegelung 
reduziert und die Durchgrünung gefördert. Das Niederschlagswas-
ser soll gesammelt und zentralen Regenrückhaltebecken zugeführt 
werden. 

 
2.4  Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 

Die bestehende Nachfrage nach Baugrundstücken innerhalb der 
Stadt Übach-Palenberg rechtfertigt die Ausweisung von zusätzli-
chen Wohnbauflächen in vorliegender Größenordnung. Die hohe 
Nachfrage kann durch zur Verfügung stehenden Innenentwick-
lungspotentialen und Nachverdichtungsmöglichkeiten nicht befrie-
digt werden, zumal die vorhandenen Möglichkeiten nicht die heuti-
gen Wohnbedürfnisse nach einer Einfamilienhausbebauung mit 
Garten entsprechen. Somit kommt zur Bereitstellung der notwendi-
gen Grundstücke nur eine Flächenneuinanspruchnahme in Frage. 
 
Für eine Neuinanspruchnahme stehen jedoch entsprechend den 
Zielen der Kommune lediglich Flächen zur Verfügung, die in günsti-
ger Entfernung zum Ortszentrum Übach und zu sozialen Infrastruk-
tureinrichtungen liegen, die verkehrstechnisch gut angebunden sind 
und die landschaftsökologisch einen geringen Eingriff in den Natur-
haushalt verursachen. Unter den vorgenannten Aspekten bieten 
sich neben dem Bereich der 44. FNP-Änderung lediglich der Be-
reich ‚Rimburger Acker‘ südwestlich des Schulzentrums und der Be-
reich ‚Hellebott‘ nördlich der L 225 an. 
 
Die städtebaulichen Kriterien sprechen mehrheitlich für eine Inan-
spruchnahme der Fläche ‚Beyelsfeld‘. Unabhängig von einer städ-
tebaulichen Bewertung stehen die beiden anderen Flächen dem 
Grundstücksmarkt nicht zur Verfügung, weil bisherige Grundstücks-
verhandlungen nicht erfolgsversprechend verliefen. Somit ist der 
Bereich ‚Beyelsfeld‘ die einzige zur Verfügung stehende Fläche, die 
kurz- bis mittelfristig zur Befriedigung der hohen Nachfrage nach 
Baugrundstücken zu Wohnbauflächen entwickelt werden kann. 
 

3. Zusätzliche Angaben 
 
3.1 Verwendete technische Verfahren 
 
 Die Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt im 

Rahmen der Entwicklung der nachgeordneten Bebauungspläne. 
 
 Die Ermittlung der Lärmimmissionen der Sportplatzflächen erfolgt 

innerhalb des nachgeordneten Bebauungsplanes auf der Grundlage 
einer schalltechnischen Immissionsprognose. In dieser ist nachzu-
weisen, dass an geeigneten Immissionsaufpunkten die Immissions-
richtwerte der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) in 
Verbindung mit der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
(TA-Lärm) eingehalten werden können. 

 
3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 
 
 Das Monitoring erfolgt nach Ermittlung der notwendigen Maßnah-

men auf der Ebene der nachgeordneten Bebauungspläne. 
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3.3 Zusammenfassung 
 
 Durch die 44. Änderung des Flächennutzungsplanänderung werden 

Grünflächen mit der Zweckbestimmung ‚Sport- und Erholungszent-
rum‘ und ‚Flächen für die Landwirtschaft‘ in ,Wohnbauflächen’ ge-
ändert. Die Änderung dient der Vorbereitung der Bereitstellung von 
Bauland, um dem Siedlungsdruck durch die Nachfrage nach Grund-
stücken insbesondere für Einzelhäuser entgegenwirken zu können. 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung einzelner Umwelt-
auswirkungen werden in den nachgeordneten Bebauungsplänen 
festgesetzt. Der vorliegende Umweltbericht zur 44. Flächennut-
zungsplanänderung zeigt, dass die Flächennutzungsplanänderung 
ohne erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen umgesetzt wer-
den kann. 

 
   
 


